
  
 

Pressemitteilung 

 

Status: Unklar – die Umsetzung der EU-„Cookie-Richtlinie“ in nationales Recht 

etracker Kunden können Änderungen aufgrund 

der  europäischen E-Privacy-Richtlinie gelassen 

entgegensehen 
 

Hamburg, 28. Juni 2011 +++ Stichtag 25. Mai 2011: bis zu diesem Termin 

hätten die EU-Mitgliedsstaaten die Richtlinie 2009/136/EG zur Änderung der 

Richtlinie 2002/58/EG über die „Verarbeitung personenbezogener Daten und 

den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation“ in 

nationales Recht umsetzen sollen. Was sich hinter dieser sperrigen 

juristischen Aussage verbirgt, stellt nicht nur den Gesetzgeber, sondern 

letztendlich vor allem Website-Betreiber und Unternehmen aus dem Bereich 

Online-Marketing vor eine Herausforderung: Die E-Privacy-Richtlinie – 

Spitzname „Cookie-Richtlinie“ – schreibt vor, dass Nutzern „eine klare und 

verständliche Information bereitgestellt“ werden muss, wenn diese 

„irgendeine Tätigkeit ausführen“, die dazu führt, dass Informationen auf dem 

Gerät des Nutzers gespeichert werden oder auf bereits gespeicherte 

Informationen zugegriffen wird. Des Weiteren sollen die  „Methoden der 

Information und die Einräumung des Rechts, diese abzulehnen [...] so 

benutzerfreundlich wie möglich gestaltet werden“. Bedeutet: Nutzer müssen 

klar über die Sammlung von Nutzerprofilen und den Einsatz von Cookies oder 

ähnlichen Techniken informiert werden und diesem explizit zustimmen. Dabei 

ist bisher unklar, wie dies technisch umgesetzt werden soll und ob bestimmte 

Browsereinstellungen bereits eine Zustimmung darstellen können.  

 

Grundsätzlich lässt sich bisher lediglich feststellen: Das sogenannte Opt-out-

Verfahren, wie es die bestehende deutsche Gesetzgebung im Telemediengesetz 

(TMG) beschreibt, soll durch die Vorgaben der EU-Richtlinie zu einem Opt-in 

umgewandelt werden. Das heißt, es wird nicht automatisch von der Zustimmung 

des Nutzers ausgegangen, solange kein Widerspruch erfolgt, sondern dieser muss 

sein Einverständnis aktiv erklären.   

 

Bisher ist die EU-Richtlinie weder in Deutschland noch in einem anderen EU-

Mitgliedsstaat in nationales Recht umgesetzt worden. Somit droht den betroffenen 

Staaten zwar ein Bußgeldverfahren, für Website-Betreiber und Online-Marketing 

Unternehmen besteht jedoch aufgrund nicht vorhandener gesetzlicher Regelungen 

aktuell noch kein akuter Handlungsbedarf. Doch welche gesetzlichen Vorgaben 

auch immer in der nächsten Zeit verpflichtend werden – etracker Kunden können 



   
 

diesbezüglichen Veränderungen gelassen entgegensehen: als ein führender 

Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung von Websites und 

Online-Marketingmaßnahmen setzt das Hamburger Unternehmen bei allen seinen 

Lösungen schon seit Jahren auf eine 100-prozentige Datenschutzkonformität. Auch 

in Bezug auf die E-Privacy-Richtlinie haben die Spezialisten von etracker bereits 

eine Option entwickelt, mit der Website-Betreiber sich Richtlinien-konform verhalten 

können. 

 

etracker bietet die Möglichkeit an, die Nutzer vor der Aufzeichnung von Daten um 

deren Einwilligung zu bitten. Dafür wird der Nutzer bei seinem Besuch über einen 

Dialog, der als Layer über die Website gelegt wird, um seine Zustimmung zur 

Datenaufzeichnung gebeten. Gleichzeitig erfolgt eine genaue Information darüber, 

welche Daten zu welchem Zweck aufgezeichnet werden und das im Fall einer 

Zustimmung die Aufzeichnung im Einklang mit der deutschen Gesetzgebung 

geschieht. Lehnt ein Nutzer die Datenerhebung ab, wird ihm ein Session Cookie 

gesetzt, dass dieses Opt-out festhält. Dieses sogenannte Session-Cookie darf im 

Einklang mit der Richtlinie verwendet werden und wird nach Sitzungsende 

automatisch gelöscht. Bei seinem nächsten Besuch wird die Zustimmung erneut 

erfragt. Stimmt ein Nutzer der Datenerhebung zu, hat er zwei Möglichkeiten: 

Entweder er erteilt seine grundsätzliche Zustimmung, die auch für alle zukünftigen 

Besuche gilt – in diesem Fall wird ein permanentes Cookie gesetzt und es erfolgt 

keine weitere Nachfrage. Oder er stimmt der Datenerhebung lediglich für die 

aktuelle Session zu und wird dann bei seinem nächsten Besuch erneut gefragt. 

 

Weitere allgemeine Informationen und Tipps zum Thema Datenschutz bietet 

etracker unter www.etracker.com/datenschutz. 

 

 
 
 
 
 
Über die etracker GmbH 
Die etracker GmbH aus Hamburg ist mit mehr als 110.000 Kunden ein in Europa führender 
Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung von Websites und Online-
Marketing-Kampagnen. etracker bietet fünf hoch integrierte Produktlinien: Während das 
professionelle Web-Controlling System etracker Web Analytics eine quantitative Echtzeit-
Analyse des Besucherverhaltens ermöglicht, ermittelt die Online-Marktforschungslösung 
etracker Visitor Voice durch standardisierte Befragungen die Zufriedenheit und die Wünsche 
der Besucher und liefert konkrete Handlungsempfehlungen zur nutzerzentrischen Website-
Verbesserung. Für punktgenaue Optimierungen erhalten Website-Betreiber mit etracker 
Page Feedback über Buttons ein differenziertes Meinungsbild der Besucher zu jeder 
einzelnen Seite ihrer Web-Präsenz. Die Mouse Tracking-Lösung etracker Visitor Motion 
erfasst alle Nutzerinteraktionen mit Webseiten, deckt Schwächen in Bedienbarkeit und 
Nutzerführung mit filmischer Genauigkeit auf und ermöglicht so eine zielgerichtete Usability-
Optimierung. Komplettiert wird das Portfolio durch etracker Campaign Control, das 
tiefergehende Analysen von Online-Marketing-Kampagnen gestattet und dabei 
Wechselwirkungen zwischen Werbemaßnahmen untersucht. Die etracker Lösungen wurden 
mehrfach mit Innovationspreisen ausgezeichnet. Daneben zeichnen sie sich auch durch ihr 



   
 
herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus – und sie sind zu 100 Prozent 
datenschutzkonform. Zu den Referenzkunden von etracker zählen unter anderen: Air Berlin, 
ARAG, B. Braun, Burger King, Fielmann, Fraport, Galeria-Kaufhof, Henkel, HSBC Trinkaus 
& Burkhardt, Infraserv Höchst, Sedo, SOS Kinderdörfer, Spiegel Verlag, T-Online, Tipp24, 
Travelchannel, TÜV Nord und United Domains. 
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